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3m  Geschichte der älteren Dadhäuser Wiesbadens.
Die in den „Schwarzen Dock" aufgegangene „Goldene Kette ".

Bon Th. Schüler.

Über die Geschichte dieses Badhauws rn älterer Zeit
ist nicht mehr bekannt als über die anderer Badhäuser.
Nur das hat es diesen voraus , daß es. seinen Namen
häufiger wechselte. Vom 16. Jahrhundert vis ^unr Ausgang
des 17. trug eS die Bezeichnung „Zum Hel  in " , seine
Bescher waren m oen ersten Jahrzehnten leS 17. Jahr-
hnnoertS dre Familien Zuber , Wolf und Jung Im dreißig-
fThingen Kriege, wie viele andere verwüstet , stand eS mehrere
Iah e verladen und unbenutzt ; voch seine eigene, unmittelbar
an den Bädern zutage tretende Thermalquelle blieb un-
leichäd gt Um 1700 rn den Besch oes Johann Georg Schmidt
gekommen, legte bicfec rhm die Benennung „Wert , er,
Adler"  ber , wohl in der Erwartung , daß fick der Überfluß
der Gaste des unfern gelegenen LSdhauses „Zum schlvrrzen
M>ler " lvor> uno nachher „Zum goldenen Adcer") ihm
zuioeuden werde. Im Jnnr 1713, als Fürst Georg August
Samuel aus d c Bebauung öd liegender Ba rp.-itze energisch
drauq . bat der Bürger und Bader Johann Philipp Mühlherr,
d>l „brr dem Badhause zarn Helm oder ^ genannten weißen
Adler lregenocn Srraßenplatz " rhm zuzumosfen. da er von
seinem Schwiegervater Konrad Wagner h-.r ;Gnime.

Ern Jahr später (1714) ist das Badhans E.geniiiM eines
Hic»vnimus Groh geworden , der es nun „Zur Grobe"
oder „Krähe"  nennt . Er war von 1737 ab verheiratet
mit Apollonia Meyer von Sonnenberg , von der das Bad-
Hans nach oem Tode ihres Mannes an Johann Paul Geyer
übergegangen sein mag , denn Geyers Tochter Sophie Mag-
dalrue , verhRralct mit dem Schneidermeister Philipp Lonradi
auS Netzbach, brachte es diesem als Erbe ihres Vaters zu.
Zwischen den Häusern des Nikolaus Lwssmann und des
Peter Geyer gelegen, schalle man das Anliegen init 16
bewohiibarcn Räumen rur Jahre 1736 zu 2200 sl., als
Gonrudi nach dein Ableben seiner Frau eine zlveite Ehe
mir Maria Elisabet Erlel cingkng. Ans de.' ersten Eye des
Conradi viaren drei Kinder am Leben : eitt Sohn Johann
Jakob , der später als Feldmesser in Burgschwalbach lebte,
eine blödsinnige Tochter Maria Elisabei unter Vormlindsckast
des Schneidermeisters Philipp Knoll , und eine zweite Tochter
Marin Sara , die sich nachher mit dem Oberamtsaktuar
Christoph Friedrich Zollmann verheiratete . Der zweiten Ehe
des- Conradi entsproß eine Tochter Anna Maria ; sie wurde
d'e Ehefrau des Trchermeisters Wilhelm Maas.

Gonradi übergab Ende Mar 1780 das Badlians im
Anschläge zu 3 ,00 sl. emschließlich der zu 400 fl. taxierten
Mobilien seinem Schwiegersohn Zollmann lind starb am
16 September 1788.

Zollmann war es , der den Namen des Badhanses „Zur
Krähe" mit dem „Zur goldenen Kette"  vertauschte.
Cr überlebte seinen Schwiegervater nur oenrge Monate
und verschied am 27. April 1789 mit Hüitermssnng von
vier unmündigen Kindern , über die Zoli .uanus Schwager,
der Drehet meister Maas , die Mitvormundscliaft übernahm;
es waren die drei Töchter Sophie Eharloüe , Maria Wil-
helmrne, Johannette Elisabeth und ein Sohn Joh Philipp.

Zwecks Auseinandersetzung unter den Eröberechligten setzte
man schon am 21. Mac 1789 das Ladhans zur Versteigerung
a„s , versagte aber dem Höchstgebot von nur 2830 sl den
Zuschlag und wurde dahin crnig , daß Philrvp Knall seine
Verwaltung übernahm , für ein Zimmer mir eineni Bett
nach der Straße hin 1 Rerchsihaler oder 1 ‘ '2 Gulden , für
eilt solches mit zwei Betten 2 Gulden , für eilt Zimmer im!
Seitenbau ocher Hinterhaus 1 Gulden und sür ein Exrrabad
l Lteichsthaler wöchentlich  zur Kasse der Erbberechtigten;
erhob , das Schröpfen sowie die Lieferung des Holzbedarss
der Kurgäste sür 8—10 Kreuzer wöchentlich ans eigene;
Rechnung und den Verlauf voll Mineralwasser sür dia
Zollmannschen Kinder übernahm . Eingehende Trintgeider
sollien zwischen diesen und der Magd geteilt werden.

Im Dezember deSselbeiz Jahres kam es zu einer zweiten
Versteigerung des Hauses, bet der es dem Verwandten
Philipp Knoll für 2950 Gulden zustel . 1794 rsl der Schröpfer
Andreas Knoll und zu Anfang oes 19. Jahrbnnderts Jo¬
hannes Küchler in seinem Besitz. Als 1809 der Werkmeister
Weber für die Grundstenereinschätzüng eine Vermessung aller
.Hofreitcn vornahm , imro die Kadhaus -Hofrertc des Johann
Kn vier in der Langgasse mit der lausenden HauSa ..niuer 277,
die eine Znsah . r neoen dem Hause des Heinrich Neumann
in dcc Webergasse hatte , als Grnnofläche non 29 Nieder¬
schlägen und 4 Schuh angegeben . Ein Morgen hatte vier
Ruten oder 160 Niederschläge, ein Niederschlag 16 Schuh.

Johannes Küchler war vermählt mit Margarete Eli¬
sabeth, Tochter des Huunachermeisters Heinrich Christoph
Rehr , der tu der Metzgergasse zwische: Kaspar Becker und
dem We.ßgerber Cron ei» Haus besaß . Dieses halte Rohrs
Witwe 1.86 im Einverständnis ihres Sohnes Johann Daniel
an Küchler übergeben , der kurz vor seinem 2voe im Jahre
1816, weil er kinderlos arvlieben , diesen seinen Schwager
Tantel Rohr lestameniarisch als Erben einsetzie Letzterer
hatte die Seifensiederei erlernt , betrieb nun aber die
Badwirtschaft.

Nach einer medizinisch-polizeilichen Untersuchung aller
Badeanstalten Wiesbadens durch den Obermedizinalrat Dr.
Döring im Jahre 1822 ergib die Quelle oer „Goldenen
Kette" in 53 Sekunden einen Krbikschnh Thermalwasscp
von 46 Grad Wärme und speiste 17 Bäder , deren Ein¬
richtungen indessen als verbesserungsbedürftig , wie die einiger
anderen Babhäuser , bezeichnet worden

Wiesbaden war eben noch recht kleinstädtisch und in
Vielem rückständig. Nach einer statistischen Feststellung vom
28. Februar 1822 zählte es 1442 Familien mit 6120 Personen,
nämr ch: 936 verheiratete Männer , 78 Witmännec , 146 ledige
Männer „ans eigene Hand", 936 Frauen , 191 Witfrauen,
91 ledige Frauen „auf eigene Hand ", 1291 männliche und
1238 weibliche Kinder , 366 Gesellen und Lehrlinge , 176
Knrchie und 668 Mägde . Bon diesen 6120 Personen waren
5059 evangelisch, 915 katholisch, 10 Mennoniten und 136 Inden.

Daniel Rohr war damals Witwer mit drei minder¬
jährigen Kindern , zwei Söhnen und einer Tockk-x, weshalb
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sein Besitz bei seinem kurz darauf erfolgten Ableben an
Heinnch Lager veräußert wurde . Dieser trat ihn i .n Jahre
-832 für 13 000 Gulden an 'Christian Hilüebrand ab, weil
es ihm in der Nachbarschaft zu unruhig q.woeden war.
Es halte, nämlich die Landesregierung die Wb'dercinrichiung,
eines früher im „Schwarzen Bock" bestandenen h-feroebads
gewünschr, das der eh.malige Besitzer dieses Bades Fe dinand
Beigmann halte eingehrn lassen, wert es in aee Kriegs,zeit
jeder unentgeltlich habe benutzen wollen . Ein im „Spiegel"
wieder hergerichletcs Pferdebiid ha .te gle-a .al .s nur kurzen
Bl stand gehabt . Auf Umfragen des Amtmanns ' V.e.or fand
sich nun im Sommer 1332 der Badwirt Bauer >m „Schwarzen
Bock" bereit , ein neues Pferdebad von 36 Fuß Lange
und 13 Fuß Breite in seinem Hose anzulegen , das für zwei
Pferde Raum bot und aus abschüssigem Gange von dem
nebenstehenden Pferdestall aus zugängig war.

Im Besitze der Familie Hildebrand b.reb die „Goldelle
Kette' zwanzig Jahre . Im März 1832 ver,auj :e die Witwe
des Christian H., Friederike geb. Griinm , zunächst einen
Teil der zu derselben gehörigen Hofreite , nämlich die nach
der Webergasse ausmündeilde Tocsahrt , den an diese und
an das tzails des Friedrich Kieme anschließenden zwei¬
stöckigen Hiilterbau , las zwischen bi .sem uuo dem Baühnus
gelegene Reservoir und den an dieses stoßenden Teil des
Badhauses bis zu den ersten beiden Tcazpsosteu , an den
Restaurateur Georg Tauicl Hoffinanil und seine Ehefrau
Amalle geborene Habel für 5800 fl. — Ter Käufer halte
sich zu verpflichten , den erkauften Teil ' es Badhailies ab-
zulegen, die Bodenflüche frei zu lassen und i>en verbliebenen
Teil des Bodhauses mit einer Mauer abzujchließen.

Drei Mona .e später veränßerre bann eie Witwe Hilde-
krand das dreistöckige Wohnhaus von 2 >̂ Fuß Länge und
29 Fuß Tiefe , den Seitenbau von 23 Fuß Länge und
141/2 Fuß Tiefe , den zweistöckigen H>nter „..u von 35 Fuß
Lange und 2* Fuß Tiefe, das Badhaus von 42 Fuß Länge
und 23 Fuß Tiefe mit zugehörigein Hofeaum für 17 500 fl.
leiiislvlteßlich oer zu 3a00 sl. tarierten Mobilien ! an Cbristiau
Weiideniue ans Scheuern . Daß dieser neue Eigentümer sich
angelegen sein ließ, durch Perbesserungen im Badebrtrieö
seine Gäste zu befriedigen , erkennt der „Wiesbadens Ki'.r-
kalender" des Jahres 1833 an , in dem es heißt . „Tce
Zimmer sind srennölich und gut möbliert , die Bäder hell
und groß , und es werden außer gewöhnlichen Bädern auch
Touche« und Dampfbäder gegeben̂ Tie Priie sind v' llig Im
Bi-dhaus befindet sich ein Brunnen arG eigener Quelle,
so daß auch bet ungünstiger Witterung getrunken werden
kann ."

Emen Umbau der „Goldenen Knie " .«aym die Familie
Wendcuius 1874 vor . 1892 eriveiterte sie dieselbe durch
E>Werbung des Stockschen Haus.s (Nr 33 der Lauggasse),
das zwischen ihrem Hause (Nr . 51) lag . in lvelch letzterem
damals noch das Süßsche Tuchgeschäft betrieveu wurde.
Im letzten Jahre des 19. Jahrhunderts erwarben die
Gib über Schäser im „Schwarzen Bock" von der Familie
Weiidenius die beiden als „Goldene Kette" b".analen Häuser
und stellten 1905 an ihre Stelle den scheuen Neubiu (Lang-
ausw 47), bet nun gleichfalls die Bezeichnung „Zum
ichivarzen Bock" trägt. m.s>

Die Gründung des neuen Dorfes
Seelenberg L T.

Bon I . L., Höchsta . M.

In früherer Zeit hat ungefähr an Stelle des jetzigen Dorfes
ein Ort gestanden, der in alten Urkunden bald Suderberg , bald
Selderberg oder Selterberg , bald Sellerberg genannt wurde.
Derselbe lag außerhalb der eigentlichen Herrschaft Reifenberg.
Denn in der Urkunde von 1043, welche die Pfarrei Schlvßborn
umschreibt, wird die Weil von ihrer Quelle bis zum Einfluß der
„Scan Wilina" (offenbar der bei Schmitten in die Weil mündende
Gredenbach) als die nordöstliche Grenze der Pfarrei Schloßborn
angegeben. Wahrscheinlichgehörte Seelenberg in früherer Zeit
dem Grasen von Eppenstein. Im Jahre 1272 wurde von Gottfried
von Eppenstein die auf dem Sellerberg befindliche Kapelle nebst
der Kirche an dem Landstein, deren ansehnliche Ruinen noch heute
vorhanden sind, an das Pränionstratenser -Nonnenkloster Retters,
das heutige Gehöfte Röders , zwischen Königstein und Fischbach
gelegen, verschenkt. Nach den Aufzeichnungen des churmanzifchen
Amtsschreibers I . I . Walther zu Königstein aus dem Jahre 1581
bestand der alte Ort aus Groß- und Kleinsellerberg. Großsellerberg

stand da, wo jetzt Seelenberg mit seiner Kirche steht, Kleinsellerberg
lag sicherlich diesseits der Bach, zwischen Ober- und Wüstems,
nach dem jetzigen Seelenberg zu. Das läßt sich daraus schließen,
daß noch im Jahre 1712 Churmainz den Zehnten im dortigen
Felde zu beziehen hatte. Großseelerbach hatte eine Kapelle, an
welcher ein zeitlicher Geistlicher amtierte , und einen Friedhof,
wohin auch die benachbarten Orte ihre Toten begruben. All¬
jährlich auf Pfingstdienstag fand eine große Wallfahrt hierher
statt. Aus dieser Peraniassung mag der Ort Seelenberg genannt
worden fein. Nach dem Aussterben der Eppensteiner Familie , im
Jahre 1522, kamen deren Besitzungen und somit auch Selterberg
an die Königsteiner Linie, von dieser im Jahre 1535 an die Herren
von Stollberg , und unter dem Mainzer Churfürsten Daniel Brendel
von Homburg an das Churfürstentum Mainz. Zu dieser Zeit des
Besitzwechfels müssen die beiden Selterberg noch bestanden haben,
denn sie zahlten noch an Churmainz als Zehnten 34 bezw. 5 Achtel
Hafer. Sicher sind die beiden Orte während des dreißigjährigen
Krieges verschwunden. "

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts verkaufte Churmaiuz
den zwischen Seelenberg , Oberems und Königstein gelegenen
sogenanntenRübenhainer -Wald an Nassau-Idstein für 6000 Gulden.
Letzteres betrachtete den Ort , wo die beiden Sellerberg gestanden,
als Beigabe zu diesem Wald und suchte so seine Herrschaft über
diese verschwundenenOrte zu befestigen. Die Wallfahrt amPsingst-
dienstag nach Großsellerberg hatte nach der Reformation ihr
Ende erreicht und nach dem Verschwinden des Ortes selbst
wurde hier ein Markt abgehalten. Ein Psarrer aus der Herrschaft
Nassau-Idstein hielt gegen eine Vergütung von 30 Kreuzer ain
Markttage eine Predigt und nach derselben begann der Markt.
In Bezug aus die Landeshoheit war das Gebiet zwischen Reifen¬
berg und Nassau-Idstein streitig und dieser Streit führte zu einem
tragischen Ereignis. Die Herren von Reifenberg sahen von ihrer
Burg aus , im Jahre 1663, dem Marktti eiben mißvergnügt zu
und schossen in die Menge der Marktbesucher. Anfangs wichen
dieselben nicht. Als aber die Schulteisin von Oberems, welche
für die Rassauische Herrschaft ans dem Markte die Wirtschaft
führte, von einer fünfpfündigen Kugel in demselben Augenblick,
wo sie aus dem Weinkeller kam, getroffen wurde — der Kopf
wurde ihr abgerissen und der Rumpf fiel in den Keller zurück—
da begaben sich die erschrockenen Marktleute schleunigst zur Flucht.
Im nächstfolgendenJahre zogen sie wieder hin, um Markt zu
halten und zu tanzen ; als aber 1667 Churmainz die Herrschaft
Reifenberg als Pfand innehatte und eine Besatzung in der dortigen
Burg unterhielt , fühlten sich die Nassau-Jdsteiner den Chur¬
mainzern nicht gewachsen und verlegten den Markt nach Esch,
wo er noch 1722 abgehalten wurde.

Der letzte Reifenberger Ludwig Philipp , Domherr von Mainz,
starb im Jahre 1686 als churmainzischerGefangener und beschloß
damit die Reihe der Herren von Reifenberg. Dessen Schwester
Johanna Walpurgis hatte den Freiherrn Lothar Franz von Bassen¬
heim geheiratet, welcher somit Erbe von Reifenberg wurde. Chur¬
mainz, dem die Herrschaft von Reifenberg verpfändet war , be¬
hauptete auch jetzt noch in Gemeinschaft mit den Bassenheimern
die Oberherrschaft über deren Besitztum. Der Königsteiner Rent¬
meister Straub konnte den jämmerlichen Zustand der Herrschaft
Reisenberg nicht bessern und auch die Einkünfte nicht vermehren.
So kommt ihm „um in mittelst andere beneficia beyzubringen",
der Gedanke, auf herrschaftlichemGrunde, auf dem sog. Seller¬
berg, „allwo auch die rudera (Trümmer ) von der Kirch annoch zu
finden feind", ein neues Dorf zu gründen. Er tritt mit einigen
Leuten aus den umliegenden Ortschaften, aus dem Belgischen
und dem „Lüttichen Land" in Verhandlung und entwirft am
13. September 1695 einen Vertrag , den er der chursürstlichen
Kammer zur Bestätigung vorlegt. Eine Familie aus dem Belgischen
und drei Familien aus dem Lüttichschen Land sowie drei Familien
aus Ehlhalten, zwei aus Schwickershausenund eine aus Glas¬
hütten , im ganzen zehn Familien , gründeten das neue Dorf Seelen¬
berg im Jahre 1696.

Der Wortlaut der Gründungsbedingungen lautete:
„Conditiones (Bedingungen ), welche uff Gnädigster rati-

fication (Bestätigung) denen ienigen so uff Seltenberg beh Reiffen-
berg zu bawen und daselbst ein Neu Dorf anzulegen willens seind,
proponirt (vorgeschlagen) werden.

1.
Es soll verordnet werden, wie, wo und was ein ieder ver-

bawen soll.
2.

Das benöthigte Baw Holtz soll zwar gefolgt, iedoch daß es
leydentlich bezahlt und nit nur in der Nähe zum Schaden des
Walts , sondern hin und wieder nach deren Förster Anweisung
abgelangt werde. Das Baw Holtz verlangen sie gratis zu
haben.
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3.

Es soll Keiner angenohmen werden , er habe denn würklich
wenigstens das nöthige Zug Viehe zu einem Pflug und vier biß
fünfhundert Gulden in Vermögen : mit weniger hat ein jeder
authentische Attestata (Zeugnisse ) seines Verhaltens und Ver¬
mögens sowohl als daß er Keinen Herrn mit Leibs Servitut (Dienst¬
barkeit ) verhaftet feyn , beyzubringen.

Hierausf feint die ienigen von dem Vorhaben abgestanden,
welche nichts im Vermögen haben und vermeint gehabt nur geringe
Hütten zu bawen un gratis zu Güther zu gelangen , deren Neun
aber osseriren sich noch ein mehreres anzulegen , auch die verlangte
Attestata beyzubringen.

4.
Sollen ihnen die nächstahngelegenen herrschaftlichen Wietzen,

welche vorhin von Reiffenberg zu weit entfernet , im Seltenberger
grundt für Erblich dergestalt übergeben werden , daß sie jährlich
und mit anfang des 1696sten Jahres 20 fl. zum ewigen Grundt
Zinß geben sollen.

. . . Wollen den Grundt unter sich außtheilen und die 20 fl.
wie der Grundt bisher temporaliter (zeitlich ) auch verliehen worden,
nach Proportion (Verhältnis ) der Morgenmaß auf sich nehmen.

5.
Damit sie zur Vieh Zucht umb so mehrere gelegenheit haben

mögen , so soll der Nassauische Gemeindt Maullof die derselbe
mit Reiffenberg bishero gegen gewiße Rekognision (Vergütung)
gütlich gestattete Kuppelweyd aufgekündet und denen , welche uff
Seltenberg bawen , dergestalt überlassen werden , daß sie järlich
7 Achtel Haber Frankfurter nraaß deswegen abtragen und in die
statt der Mauloffer Gemeindt eintreten sollen , lieber denEanonem
(Bestimmung ) haben sie sich zwar difficultirt (Schwierigkeiten
erheben ) iedoch endlich solchen uss sich genohmen.

6.
Die Gemeinde Vieh Trieb soll zwischen beiden Theilen oder

Gemeinden Reiffenberg und Schmitt und Künsftiger Selten¬
berger Gemeindt verglichen und abgesteckt, auch zur Verhütung
künsftiger Strittigkeiten jedem Theil ein Extractus protocolli
(Protokollauszug ) mitgetheilt werden.

Es hat dabey sein Bewendten.
7.

Die Künftige Beholtzigung zu versorgen ist mann der ohn-
gezweisfelten Meinung , daß weil Reiffenberg ein Mitmärker in
der hohen Markt ist, es werde das Künftige Seltenberger Dorff
sowohl als die übrige in der Herrschaft Reiffenberg gelegene
Dörfser admittiert (zugelassen ) werden müssen . (Diese Meinung
erwies sich irrig .) Dennoch aber mögen diese Neuen llnterthanen
sich der gewißen Holztägen in denen Reisfenbergischen Waldungen
mit liegend und abgänglichen Brennholtz bedienen . Wird also
angenohmen.

8 .
Die Plätz zu äkher, gärthen und Wießen sollen iedem zu

säubern angewießen werden und hat keiner aignes gesallens
darin zu disponiren (anzuordnen ). Bleibt dabei.

9.
Mann hat sich des Districts erkundigt und soviel abgenohmen,

daß : Weil zu iedem Pflug 30 Morgen ackerland in drey feldern,
das ist in iedem Feld 10 Morgen , erfordert werden : Zehen bis
Zwölf pflüg und so viel haußgeßene bestehen können , über welche
zahl nicht gestiegen werden solle.

10.
Sie sollen auf 6 Jahr von allen real (sachlichen) und personal

Beschwehrden frey seyn , der Zehent von Früchten aber wie auch
die Accis im Fall einer den Zapfen führen wollte , soll sogleich
entrichtet werden . Sie halten die 6 Jahr zur Befreyung zu wenig
und suchen umb 12 jahr an ; die Zehntbefreiung aber pretendiren
(beanspruchen ) sie uff 3 Jahr.

11.
Es soll zwahr niemand der leibaigenschaft unterwürffig ge¬

macht werden : iedoch wird der zehndpfennig Vorbehalten . Ist
resolvirt (Man ist dazu entschlossen).

12.
Nach denen verstoßenen Freyiaren sollen diese newen Under-

thanen " der Herrschaft mit ohngemeßenen iedoch leidentlichen
Diensten zugethan seyn , oder ahnstatt der Diensten mit einem
Zulänglichen Diehstgeld belegt werden . Sie haben zwar umb
gewiße <d. h. bestimmte ) Dienste ahngehalten , nachdem mann
aber denenselben das benefnium (Wohlthat ) der mit verhofften
Leibaigenschaft vorgestellt , ist in die ohngemessene Frohn ein¬
gewilligt worden.

13.
Desgleichen Beeth (Steuer , Abgabe ) und andere gemeine

onera (Lasten ) willig abführen , ohnerachtet die andern Reiffen-
bergische Dörfser mit keiner Beeth verhasstet seint . Ist acceptirt.

14.
Sie sollen Catholischer Religion sein, da iw ein 11n Catholischer

admittirt (zugelassen ) werden wollte , mögen die Eltern bey ihrer
Religion verbleiben , iedoch daß die Kinder zu des Landeeherrn
Kirchen und Schulen uff Reiffenberg angehalten und cathrlisch
erzogen werden . Wenn aber einem zeitlichen Pfarrer zu Reisfen-
berg eine größere Seelsorge aufgebürdet wird und kein andere
psarr Competentz hat , alß was die Herrschaft aus dero eignen
intraden (Einkünfte ) giebt , so sollen die llnderthanen des Selten¬
bergs dem Pfarrer den Blutzehend (Vieh , Milch , Eier u . dgl . )
zu geben schuldig sein. Ist also angenohmen worden.

15.
Alles , was sie an güther nach beschehener Assignation (An¬

weisung ) anrichten und erbawen , wird ihnen und ihren Kindern
für Erb und aigenthümlich gelaßen und dmnit zu walthen und
verkauffen völlige macht und gemalt gegeben.

Churfürstl . Maintz -Cammer ."
Nachdem auch die 10 Ansiedler sich mit diesen Bedingungen

einverstanden erklärt , machten dieselben sich rüstig ans Werk,
so daß also das Jahr 1696 als Gründungsjahr der Gemeinde
Seelenberg anzusehen ist. ZweiJahre später war dasDorf vollendet:
die Häuserreihen — je 5 Häuser auf beiden Seiten — und die
Wirtschaftsgebäude standen , das notdürftigste Ackerland' war in
ertragsfähigen Zustand gesetzt, und die 10 Familien traten jetzt
als Gemeinde aus , indem sie sich in der Person des Gerlach Barchon
(aus dem Lütticher Land ) ein Oberhaupt gaben , das den Titel
Prätor d. i. Vorsteher oder Schultheis , führte . Wie lange dieser
sein Amt innegehabt , ist nicht bekannt , ebenso wenig , wer nach
ihm bis zum Jahre 1760 Ortsvorsteher war . Von 1760 waren
nach Schriftstücken im Gemeindearchiv zu Seelenberg die Schultheise
I . G . Rill 1760 ; Wilhelm Bargon 1794 ; Forst 1807 ; Joh . Bargon
1828 ; und die Bürgermeister Joh . Beidt 1848 , PH. Beudt 1887 und
PH . Ernst 1919.

Das ist in kurzen Zügen die Geschichte der Gründung des
jetzigen Dorfes Seelenberg . Aus den 10 Ansiedlern und ersten
Ortsbürgern sind ihrer inzwischen 72 geworden . Die anfangs
angelegten 10 Wohnhäuser haben sich um nahe das sech fache
vermehrt , ebenso die dazu gehörigen Wirtschafts - und Werkschafts¬
gebäude . Tie Gesamtbevölkerung , die man zur Zeit der Gründung
auf 30 Köpfe beziffern durste , hat sich hundertfach vermehrt,
denn der Ort zählt heute über 300 Ejnwohner.

Am 19. und 20. Juli 1896 feierte die Gemeinde Seelenberg
ihr 200jähriges Bestehen . ; als Vorfeier am Sonntag , den 19. Juli,
wurde ein großes Sängerfest abgehalten , zu welchem 23 Gesang¬
vereine erschienen waren . Die Hauptfeier fand am Montag,
den 2.>.Juli , statt ; vormittags : feierlicher Gottesdienst , nachmittags:
allgemeines Volksfest.

Möge der schön gelegene Ort mit seiner biederen Bevölkerung
stets wachsen und gedeihen!

8 * §>

Hausordnung
des Diezer (Zuchthauses 1821.

Von I . Brumm.

Herzog Friedrich August und Fürst Friedrich Wilhelm
u Nassau erließen im Jahre 1811 ein Edi .t , durch welches
as nassauische Zochthauswesen eine völlige Umgestaltung

erfuhr T «e Veranlassung „'4 dieser gründliche .: Reform
lag einmal in dem liuislande begründet , daß damals die
bestehenden Zuchthausanstalten gleichzci .ig als Arbeit ?- und
Besserungsinstitute dienten und zum andern darin , daß
das Krimrnalgefangnis in Wiesbaden mit dem dortigen
Zuchthaus vereinigt war ' uno gleichzeitig für die Unter¬
bringung von wahnsiirntgen Personen diente . Das Zuchthaus
in Wiesbaden wurde aufgehoben , und nur ein Kriminal-
gejäagnrs blieb in der Landeshauptstadl bestehen Die Er¬
richtung eines bcjcnder ->n ArbeitS - und Bejsernngvhauses
wurde in die Wege geleitet und für alle diejenrgen bestimmt,
welche non den Krimniatgerichten und Polizeibehörden zu
eigentlicher Zuchthausftrase nicht verurteilt worden waren.
Die bis zur Errichtung des Arbeitshauses v .' rurtmsteir Per-
sonci ' verwahrte inan vo . lausig im Wiesbadener Kriininal-
gesangnis und zur Unterbringung der Wabulst rigen be-
srimmte niun die Gebäude der vormaligen Abtei Schönau.
Das im Jahre 1784 errichtete Zuchthaus ;n Diez hingegen
bestimmte man von diesem Zeitpunkte ab als ausicbließttche
Strafanstalt für die zu Zuchrhaussirafe sörm ' ich verurteilten
Verbrecher . Die bis dahin in Diez vochawoene Zuchthaus-
koinuiissiou wurde aufgelöst , uno an . .; ce Stelle trat ein
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Znchthansdireltor , welchem ein Kassierer , der zugleich die
Stelle eines Aktuars zu versehen hatte , beigegebm wurde.
Unter dem Tireltor stand fortan der Znchthausverwalter
mit der erforderlichen Anzahl von Unteraufsehern . Der
Aufwand für das Zuchthaus war aus der Staarstasse zrl
bestreiten uird bedurfte der Genehmigung des Sraats-
mmisteriums . Die bisherige innere Einrichtung des Zucht¬
hauses wurde abgeändert und die ganze Anstalt aus Grund
einer neuen Zuchthausordnung verwaltet , die im Jahre 1821
erschien , und aas die Wir hier naher eingehen wollen.

®ie Ordnung für das Diezer Zuchthaus beschäftigt sich
zunächst mit der Aufnahme der Züchtlinge . Sie bestimmt
hierüber , daß bei der Einlieserung eines solchen dem Direktor
der Anstalt eine beglaubigte Abschrift des Urteils , eine
vollständige Nachricht über Herkunft , Familienvechälrnrsse,
Erziehung , Vermögen , Gewerbe , Kenntnisse , sowie über die
näheren Umstande des begangenen Verbrechens , frühere Be¬
strafungen und dgl . mitgeteilt werden . Eine genaue Unter¬
suchung des Sträslings war alsdann vorzunehmen . Bei
Frauen war diese Leibesvisitation von der Ehefrau eines
Aufsehers zu vollziehen . Alsdann erfolgte die Einkleidung
des Züchtlings . Bei männlichen Personen bestand die Klei¬
dung aus einer grauen wollenen Kappe , Halstuch , Weste,
Kumisol , langen Beinkleidern von ungebleichter Leinwand
nebst Socken statt Schuhen . Kamisol und Beinkleider waren
der Länge nach hallb gelb uno halb grau . In der kaltem
Jahreszeit trat zu dieser Gewandung noch ein wollener
Mantel mit Ärmeln . Die. Weiber trugen eine Haube , Hals¬
tuch, Rock, Mieder und Schürze von schwarzer Farbe und
starr der Schuhe ebenfalls Socken . Bei den Männern trat
zu der oben erwähnten Kleidung zur Verhinderung von
Fluchtversuchen eine Kette mit eiserner Kugel , die an einem
Bein befestigt wurde . Besonders gechh-liche Verbrecher waren
nachts mit einer Kette am anderen Fuße anzuschließen.
Eine Pritsche mit Strohsack , Bettuch und wollener Deae
bildete das Nachtlager.

DeS weiteren befaßt sich die Zuchthausordnung mit
der Ernährung und Beschäftigung der Insassen . Für erstere
war in der Weise gesorgt , daß männliche , Personen täglich
2 1 2 Psund Brot oder 1 Vz Schoppen Suppe und werbliche
Personen 2 Pfund Brot und Suppe erhielten . Das in der
Suppe gekochre Fleisch war in halbpfündige Portionen zu
teilen und unter die Sträflinge zu verteilen . Wer _seine
Stationen nicht völlig verzehrte , hatte Anspruch auf den
ersparten Betrag . Für Israeliten bestanden rituelle Aus¬
nahmen . Der Gebrauch eines Messers bei der Einnahme
der Mahlzeiten war nicht gestaltet.

Tie Sträflinge der Tiezer Anstalt waren nach dem
Maß ihrer Kräfte und Fähigkeiten zur Arbeit strengstens
verpflichtet . Für die männlichen Sträfling .' waren als
Arbei .en vorgesehen : Das Sägen und Schmisen von Marmor,
Flechtung und Verkittung von Feuerermern aus Stroh,
Stroh - und Bastoeckenflechten , Schnitz arbei .en in Holz, Draht¬
flechten , Bürstenbinden , Korbslechten , Spinnen und Woben
von Leinen , Weben von Veiderwand , Wollkämmen , Schreiner -,
Schuhmacher - und Schneiderarbeittn ; die beiden letzteren
nur für den Bedarf der Anstatt . Die , Frauen hatten Wolle
zu kämme » ü <nd zu spinnen , Flachs und Hans zu hecheln
und zu spinnen , Strümpfe zu stricken und Winterschuhe
und Decken aus Salbändern herznstellen . Jin Winter
November , Dezember , Januar und Februar — dauerte die
Arbeit von morgens sechs bis abends neun und im Sommer
von fünf Uhr früh bis acht Uhr spät . Dazwischen waren,
kurze Ruhepausen.

Durch die Arbeit sollte der Zuchthäusler so gefördert
werden , daß er nach seinem Wiedereintritt in die menschliche
Gesellschaft Anstande war , sich auf ehrliche Weise selbst
zu ernähren , über den Wert seiner im Znchih inse ge¬
leisteten Arbeit war genau Buch zu führen und ihm der
Mehlertrag nach Abzug seiner Unterhaltungskosten bei seiner
Entlassung einzuhändigen.

An Sonn - und Feiertagen ruhte die Arbeit sowohl für
die Christen als auch für die Inden . Die an ihren Feiertagen
von der Arbeit befreiten Sträslinge mußten sich trotzdetn
in ihren Arbeitsräumen aufhalten , um unter strenger Kon¬
trolle zu sein, durften aber in Andachtsbüchern lesen oder
ihre Gebete verrichten . Männer und Frauen waren in
ihren Arbeitsräumen getrennt , so daß sie ihrem Anblick
entzogen blieben . Alles Sprechen oer Sträflinge unter¬
einander oder mit der Wache in , den Arbeirsstnben war
verboten , alles Schreiben war ihnen rniersagt . Das Tabak¬
rauchen war nicht erlaubt , hingegen durfirn die Sträflinge
sich des Schnupftabaks bedienen . Auch, war es den Zuchk-
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Häuslern gestattet , geringe Mengen von Bier , Wem oder
Branntwein von ihren Überverdiensten zu kaufen und zu
genießen . Untereinander durften sie nichts schenken, verkaufen
oder vertauschen.

Harte Disziplinarstrafen waren allen denen angedroht,
welche sich der Ordnung des Zuchthauses nicht unterwarfen.
Bei erwiesener llnreinlichkeit und Unordnung im Gebrauche
der Materialien , Kleider und Werkzeuge oder vei ver¬
dorbener Arbeit erfolgte Abzug der Suppe oder Schmälerung
der Brotration . Blieb diese Maßnahme unwirksam , so er-
solgie einsames Einsperren mit Aufgabe einer bestimmten
Aroeit . Wenn die Sträslinge das Gebot des Schweigens
übertraten , Geschenke annahmen , mi .einander Handel trieben,
Korrespondenzen zu führen versuchten oder sich halsstarrig
erwiesen , so war einsames Einjperren mit Ausgabe einer
bestimmten Arbeit und Entziehung der » uppe für sie zu
erwarten . Erwiesen sie sich unehrerbietig gegen ihre Dor-
gesctzlen, oder zankten oder mißhandelten sie sich gegenseitig,
so traf sie die Strafe des Einsperrens in ein üunkhes
Gewölbe , nach Umständen an Händen und Füßen gefesselt
und zwar ans 14 Tage . Wenn alle diese Strafen erfolglos
blieben , so trat die körperliche Züchtigung ein , fünf brS
dreißig Hiebe mit der Zuchtpeitsche ans den Hintern . Störten
die Sträslinge bei gottesdienstlichen Handlungen die Ordnung
oder vergingen sie sich tättich gegen einen Vorgesetzten,
so erfolg .e vefondere Bestrafung durch die Landesregierung.

Ans Herz und Gemüt des Zuchthäuslers suchte man
durch besondere Religionsübungen einzuwirken . Jeden
Morgen begann die Arbeit mit Gebet , und abends Vvr
Schläfen gehen wurde abermals ein Gebet verlesen . Für
die christlichen Konfessionen fand m Sonn - und Feiertagen
Gottesd enst statt , dem außer den Sträflingen die Angestellten
des Zuchthauses beizuwohnen hatten . Männliche und weib¬
liche Sträflinge waren dabei so zu trennen , daß sie sich
gegenseitig nicht sehen konnten . In kranken Tagen hatten
die Sträflinge Anspruch auf geistlichen Zuspruch . Den
Züchtlingen jüdischer Religion waren Religionsuvungen so
neii gestattet , als es sich mit der Hausordnung vereinbaren
ließ . Rabbiner wurden aber niemals bei ihnen zugetasjen.

Der Verlust der persönlichen Freiheit , der harte Z'vang
zur Arbeit sowie die oft außergewöhnlich strenge Behandlung
ließen in manchem Zuchthäusler den Gedanken an verwegene
Flucht reifen und auch zur Ausführung bringen . Entwich
eut Sträfling , so wurde durch Kanonenschüsse das Signal
zur Versolgung gegeben , an vre Behörden der llmgegend
war sofort Mitteilung zu machen und ein Steckbrief zu
erlassen . Bei Aufständen im Zuchthause war die Siurm-
'glocke zu lachten, damit die Bürgerschaft zu Hirse eile.
Wurden Flüchtlinge wieder eingebracht und ivaren die Wider¬
setzlichen zur Raison gebracht , so wartete härteste Bestrafung
ihrer.

Anders gestaltete sich das Los derer , die in der trüben
Zeit ihrer harten Gefangenschaft geduldig aushielten und
im Laufe der Zeit erfreuliche Zeichen ernstlicher Besserung
an oen Tag legten . Für sie bliest der Tag der goTöcnem
Freiheit nicht aus . Wohlversehen mit dem Ertrag ihres
überverdienstcs , oft mit einem namhaften Zuschuß aus der
Zuchlhaustasse ersreut und mit einem Laufpaß nach der
Heimat versorgt , traten sie '.rach beendeter Strafzeit ihren
zweiten Gang in die menschliche Gesellschaft an . Mancher
Sträfling grüßte auch die Heimat nicht wieder . Als be¬
baue . l ches Opfer harter irnd ungewohnter Verhältnisse begrub
man ihn ans dem abseits gelegenen Friedhof für Sträflinge.

Mtnassauer Allerlei.
Th . Sch . Naturhcilmittel alter Zeiten . In dem von

dem kurmainzischen Landschreiber des Rheingaus Dreynrüllen
in den Jahren 1664—1667 geführten Protokollbuche findet
sich ein „approbiertes Recepl für die Wasser¬
sucht ", das Mm Nutzen der leidenden Menschlnit Hier
wörtlich , wiedergegeben sei : „ 1 LotH grüne Lindenrindten.
Nota . Man muß von den Linden von gesunden Rindten
nehmen , erstlich, das enßerste nndi grauwe hinwegthnn,
hernach das grüne , so lang es hübsch grün ist, inschaben ',
dessen ein Lotb in ein Vs Maaß Wein nndt 1/s Maas Wasser
gethan , nndt so lang lassen sieden , alß ein paar harre
Ayer sollen gesotten sehn, hernach durch ein sauber tnech
gewunden , von diesem trankh morgens früehc nndt nach¬
mittag 3 stundt vor dem essen er» halb tlschglaß voll
getrunken . Orodatuin ." Ta ein Maß vier Schoppen hatte,
würde ein Achtelmaß ein halber Schoppen sein.
Druck „ . Prriag der L. Sch eilend era 'schcn Hosd»chdr» ckerei in Wiesbaden.
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